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Auffallend verletzt!? Anregungen (nicht nur) 
für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen 

Der interdisziplinäre Diskurs um Verletzbarkeit, Verwundbarkeit, 
Vulnerabilität und Vulneranz gewinnt in der Sonderpädagogik und 
insbesondere in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen zunehmend 
an Bedeutung und könnte dazu beitragen, das eingangs dargelegte 
Theoriedefizit in Teilen abzumildern. „Auffallend verletzt!?“ lautet 
der Titel dieses Bandes und pointiert damit die Ausgangsfrage. Da­
bei steht das Ausrufezeichen für die in der Einleitung formulierte 
Hypothese, dass im Kontext der pädagogischen Arbeit mit Verhaltens­
störungen pointiert gesprochen werden könnte von Personen in Sta­
dien erhöhter Vulnerabilität durch dynamische Situationen erhöhter 
Vulneranz und Produktion neuer Vulneranzen. Die systematische 
Analyse der in diesem Band versammelten Beiträge zeigt, dass 
ein dynamisches, kontext- und beziehungsorientiertes Verständnis 
dieser Begriffe im Bezug zu dieser Annahme und den mit ihnen 
verbundenen theoretischen Perspektiven zentrale Impulse für die 
Theorie und Praxis der Pädagogik bei Verhaltensstörungen liefert. 
Das Fragezeichen steht zugleich für den Blick der Beiträge auf die 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen, ihre Anteile am Vulnerabilitäts­
diskurs und ihren Gegenstandsbereich. Damit steht es auch für die 
Frage, ob ein spezialisierter Diskurs im Kontext auffälligen Erleben 
und Verhaltens tragfähig ist und somit auch für einen potentiellen 
Ertrag der Disziplin für den Diskurs als solchen, aber auch für die 
eigene theoretische Fundierung.
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1. Zusammenführung (nicht nur) im Kontext von 
Verhaltensauffälligkeiten

Im Folgenden wird daher versucht, die zentralen inhaltlichen Aspek­
te der Beiträge dieses Bandes zusammenzuführen und ihre Relevanz 
für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen bündelnd zu verdeutli­
chen.

Anthropologische und gesellschaftliche Grundlegung

Verletzbarkeit und Vulnerabilität werden als anthropologische 
Grundbedingungen des Menschseins verstanden. Sie sind univer­
sell, manifestieren sich jedoch individuell und gesellschaftlich unter­
schiedlich, abhängig von sozialen, ökonomischen, kulturellen und 
institutionellen Kontexten. Besonders Kinder und Jugendliche in 
vulnerablen Lebenslagen – etwa mit belasteten Biografien, in insti­
tutionellen Übergängen oder unter prekären sozialen Bedingungen 
– sind in besonderem Maße von erhöhter Vulnerabilität betroffen. 
Auch wenn die Pädagogik bei Verhaltensstörungen grundsätzlich 
keine personorientierte, dem Individuum problem- und verantwor­
tungszuschreibende Disziplin ist, lenkt diese Sichtweise den Fokus 
weg von einer defizitorientierten Individualisierung und Responsibi­
lisierung hin zu einer relationalen und kontextsensiblen Analyse von 
Entwicklungs- und Bildungsprozessen. Verletzlichkeit wird nicht als 
Defizit, sondern als universelle und dynamische Bedingung mensch­
licher Entwicklung begriffen.

Vulnerabilität und Vulneranz als dynamische Prozesse

Auch wenn die Beiträge nicht immer zwischen Vulnerabilität und 
Verletzlichkeit differenzieren, so setzen sie doch Vulnerabilität und 
Vulneranz in ein prozesshaftes, dynamisches Verhältnis zueinander. 
Diese Prozesse sind eng miteinander verschränkt und treten be­
sonders in herausfordernden pädagogischen Situationen in Erschei­
nung. Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche befinden sich 
häufig in Situationen erhöhter Vulnerabilität, die durch institutio­
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nelle und interaktionale Prozesse (z.B. Stigmatisierung, Ausschluss, 
defizitorientierte Diagnostik) weiter verschärft werden können.

Zugleich wird deutlich, dass Vulnerabilität in Vulneranz umschla­
gen kann: verhaltensauffällige, psychosozial belastete Kinder und 
Jugendliche werden nicht nur verletzt, sondern können auch selbst 
verletzend agieren – häufig als Ausdruck unverarbeiteter Erfahrun­
gen oder als Bewältigungsstrategie. Auffälliges Verhalten ist somit oft 
ein „sprachloser Ausdruck des Erlittenen“ (Zimmermann in diesem 
Band) und weniger ein individuelles Defizit als vielmehr ein relatio­
nales und kontextabhängiges Phänomen.

Institutionelle und strukturelle Dimensionen

Institutionen wie Schulen, Förderschulen, Jugendhilfeeinrichtungen 
und Jugendpsychiatrien sind nicht nur (legitime) Schutzräume, son­
dern können durch ihre Strukturen, Routinen und Machtasymme­
trien selbst neue Vulneranzen erzeugen oder bestehende verstärken. 
Die Zuschreibung von „Verhaltensstörung“ ist häufig mit Exklusion, 
Stigmatisierung und einer defizitorientierten Sichtweise verbunden, 
die die Verletzlichkeit der Betroffenen weiter erhöht. Insbesondere 
Übergangsphasen im Bildungssystem (z.B. Einschulung, Wechsel 
von Schule in die Jugendhilfe etc.) wurden als besonders vulnerable 
Situationen identifiziert. Hier verdichten sich Verletzlichkeit und das 
Potenzial zur Verletzung bei allen Beteiligten – Kindern, Eltern und 
Fachkräften. Defizitorientierte Diagnostik und etikettierende Förde­
rentscheidungen könnten Eltern und Kinder zusätzlich verletzen 
und zu Konflikten führen, die die Entwicklung der Kinder negativ 
beeinflussen.

Intersektionale, machtkritische und ethische Perspektiven

Die Beiträge betonen, dass Vulnerabilität nicht nur individuell, son­
dern auch strukturell und intersektional zu betrachten ist. Unglei­
che Verteilungen von Vulnerabilität resultieren aus gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen wie Armut, Migration oder Rassismus. Eine in­
dividualisierende und entpolitisierende Sichtweise auf Vulnerabilität 
verstellt den Blick auf die strukturellen Ursachen von Verletzlichkeit 
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und Ausgrenzung. Ethisch wird gefordert, Verletzlichkeit als Nor­
malfall und Grundlage einer verantwortlichen Beziehungsgestaltung 
anzuerkennen. Eine Pädagogik der Sorge, die auf Anerkennung, 
Kooperation und Normalisierung von Differenz setzt, ohne diese 
dabei zu nivellieren oder zu verharmlosen, wird als Gegenmodell 
zu defizitorientierten oder unreflektiert paternalistischen Praktiken 
vorgeschlagen. Die Reflexion ethischer Dilemmata und die Entwick­
lung einer Berufsethik, die Verletzlichkeit als Normalfall anerkennt, 
erscheinen dabei als zentrale Aufgaben für die Pädagogik bei Verhal­
tensstörungen. Vulnerabilität ist nicht nur eine universelle, sondern 
auch eine intersektionale Kategorie. Verhaltensauffällige Kinder sind 
durch die Überschneidung von Adultismus und Ableismus beson­
ders vulnerabel und vulnerant – sie erleben ggfs. doppelte Ausgren­
zung und laufen Gefahr, als „unfertig“ oder „defizitär“ wahrgenom­
men zu werden.

Vulnerabilität und Vulneranz in pädagogischen Beziehungen

Auch pädagogische Fachkräfte selbst sind vulnerabel und vulnerant. 
Ihre eigene Verletzlichkeit und ihr Potenzial zur Verletzung (z.B. 
durch Überforderung, fehlende Ressourcen, Machtmissbrauch) be­
einflussen das professionelle Handeln maßgeblich. Die Reflexion der 
eigenen Vulnerabilität und Machtposition ist Voraussetzung für eine 
professionelle, verantwortungsvolle Beziehungsgestaltung – gerade 
im Feld der Pädagogik bei Verhaltensstörungen, wo Eskalationen 
und gegenseitige Verletzungen häufig sind. Institutionelle Schutz­
konzepte, Supervision und Fortbildung sind notwendig, um die 
Vulnerabilität von Fachkräften zu adressieren und so auch die Vul­
nerabilität der beschulten und betreuten Kinder und Jugendlichen 
besser zu schützen.

Epistemische Ungerechtigkeit und Anerkennung

Ein zentrales Thema ist die epistemische Ungerechtigkeit: Kinder 
und Jugendliche mit dem Label „verhaltensauffällig“ werden in ihrer 
Perspektive und ihrem Wissen häufig nicht ernst genommen oder 
als unglaubwürdig abgewertet. Das erschwert es ihnen, eigene Ver­
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letzungen zu artikulieren und Unterstützung zu erhalten; zudem 
erhöht es ihre Verletzlichkeit. Pädagogische Beziehungen sollten des­
halb auf Anerkennung, Dialog und Partizipation ausgerichtet sein, 
um epistemische Ungerechtigkeit zu vermeiden und das Selbstwirk­
samkeitserleben der Betroffenen zu stärken. Kinder mit Behinde­
rung werden oft nicht als glaubwürdige Subjekte anerkannt. Eine 
inklusive Pädagogik müsste diese doppelte Vulnerabilisierung sicht­
bar machen, die Intersektion von Behinderung und Kindheit ernst 
nehmen und partizipative sowie machtkritische Perspektiven entwi­
ckeln. Die Reflexion der eigenen Vulnerabilität und Vulneranz ist 
für Fachkräfte ebenso essenziell wie die Anerkennung der Verletz­
lichkeit der Kinder.

Multiplikation von Vulnerabilitäten und Polyviktimisierung

Die Beiträge mit empirischen Bezügen in diesem Band zeigen, dass 
sich Verletzlichkeiten oft überlagern und verstärken (Polyviktimisie­
rung). Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe oder mit belasteten Familienbiografien sind 
häufig mehrfachen Risiken und Verletzungen ausgesetzt, was das Ri­
siko für psychische Probleme und weitere Verhaltensauffälligkeiten 
erhöht. Prävention und Intervention sollten daher systemisch und 
ressourcenorientiert ansetzen und nicht nur auf das Individuum 
fokussieren.

Die systematische Zusammenschau der Beiträge zeigt, dass die 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen bewusst und begründet ein rela­
tionales, dynamisches und kontextsensibles Verständnis von Verletz­
barkeit, Verwundbarkeit, Vulnerabilität und Vulneranz einnehmen 
kann. Verhaltensauffälligkeiten sind häufig Ausdruck von Entwick­
lungs- und Beziehungserfahrungen, die in komplexen sozialen, in­
stitutionellen und individuellen Kontexten entstehen. Eine profes­
sionelle Praxis erkennt diese Dynamik, reflektiert sie und gestaltet 
sie aktiv mit, um Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsprozes­
se möglichst verletzungsarm zu ermöglichen. Die vorgeschlagene 
Definition – Personen in Stadien erhöhter Vulnerabilität durch dy­
namische Situationen erhöhter Vulneranz und Produktion neuer 
Vulneranzen – wird durch die Beiträge bestätigt und konkretisiert: 
Die Pädagogik bei Verhaltensstörungen ist gefordert, diese Prozesse 
differenziert zu verstehen und verantwortungsvoll zu begleiten.
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2. Vulnerabilitätssensible Anerkennung und 
Stellvertretung

Welche Grundsätze könnte die Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
bei der Begleitung in den erhöhten Stadien der Vulnerabilität ver­
folgen und mit ihnen stets zugleich der individuellen Person und 
gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden? In den Beiträgen des 
Bandes wird deutlich, dass Verletzlichkeit und Vulnerabilität – und 
teils auch Vulneranz als ihre untrennbare Ausdrucksform – nicht 
als zu überkommende Phänomene zu gelten haben. Vielfach wird 
eine Anerkennung der globalen anthropologischen Vulnerabilität ge­
fordert, die sich je individuell bei jeder einzelnen Person offenbart. 
Anders gesagt, muss zunächst jede Person als solche und als vulnera­
bel anerkannt werden, bevor entsprechend pädagogisch gehandelt 
werden kann und womöglich auch darf. Offen bleibt jedoch, wer 
diese Anerkennung ausspricht und wie sich diese konkret in der 
pädagogischen Handlung zeigt (Balzer, 2019; Wysujack, 2021) sowie 
zugleich die Vulnerabilität aufnimmt, ohne sie zu verstärken oder zu 
individualisieren (Bünger, 2022) und in diesem Zuge die einzelne 
Person doch noch verfehlt oder gar verkennt (Bedorf, 2010). Aner­
kennung ist hier – so die folgende These – zunächst in Stellvertreter­
beziehungen eingebunden. Aus dieser Beziehung heraus ergibt sich 
eine weitere Perspektive von Vulnerabilität. Es wird deutlich, dass 
dies erneute Abhängigkeiten schafft und dazu tendiert, Vulnerabilität 
zu individualisieren (Janssen, 2018). Ein Schlüssel könnte in der 
vulnerabilitätssensiblen Anerkennung liegen. Im Folgenden werden 
daher die Zusammenhänge von Vulnerabilität, Stellvertretung und 
Anerkennung skizziert.

Aus Vulnerabilität folgt pädagogische Stellvertretung

Um Vulnerabilität zu begegnen und Vulneranz einzudämmen bzw. 
zu lenken, ist neben der betreffenden Person eine weitere, entspre­
chend moderierende Person nötig. In dieser Dyade wird ausgehan­
delt, welche Dimensionen von Vulnerabilität in welcher Weise aner­
kannt werden und welchen Einfluss diese Anerkennung auf beide 
betreffenden Personen hat. Eine solche Anerkennung universeller 
Vulnerabilität (siehe Balzer & Küper in diesem Band) zielt auf 
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eine grundsätzliche Bestätigung des Individuums ab und stellt die 
Grundlage einer Bestätigung auch der heterogenen Vulnerabilität 
dar; darüber hinaus ist sie ein zentraler Referenzpunkt für solidari­
sche Handlungen, die auf einer Annahme von Reziprozität beruhen. 
Auch hier wird deutlich, dass für anerkennende Adressierungen eine 
weitere Person nötig ist. Diese Person wiederum nimmt eine macht­
volle Position ein, die auch vulnerante Handlungswiesen denkbar 
werden lässt. Zur Analyse dieser Situation kann das Phänomen 
der Stellvertretung herangezogen werden. Stellvertretung als Modus 
wird dann nötig, wenn eine Person für eine andere in deren Na­
men agiert (z.B. handelt oder spricht), da diese nicht selbst agieren 
kann oder möchte (Röhr, 2002; Weiß, 2006). Der Erste (oder die 
Gruppe des Ersten) wird durch den Zweiten vor dem Dritten (oder 
dessen Gruppe) vertreten. Für die vorliegende Argumentation dient 
Stellvertretung vorrangig der Ermöglichung von (Bildungs- und 
Entwicklungs-) Chancen und der Verhinderung von Bedrohungen. 
Deutlich wird an dieser Stelle die angedeutete machtvolle (da verant­
wortungsvolle) Position des Stellvertreters (Schreier, 2025, S. 45ff.). 
Sie ist einerseits für die Bearbeitung von Vulnerabilität nötig und 
droht andererseits diese zu verhindern.

Eine solche Ambivalenz, die im pädagogischen Stellvertretungs­
diskurs meist als Bedrohung von Würde aufgefasst wird (Brumlik, 
2013; 2017), ist ein zentraler Bestandteil stellvertretenden Handelns 
und erinnert permanent an die komplexe Konstellation von Einge­
bundenheit und Selbstbestimmung. „Der Mensch hat somit zwei 
Gesichter: Er ist auf personale Vervollkommnung angelegt und muss 
doch mit Brechungen und Bedrohungen in seiner Existenz rechnen. 
Dieses grundlegende Existenzial ruft nach einer Antwort. Eine ad­
äquate Antwort kann in der Fähigkeit des Menschen zur Für-Sorge 
liegen (…). Für-jemanden-sorgen ist ein ständiger Erziehungs- und 
ständiger Lernprozess für den Sorgenden“ (Brüll & Schmid, 2005, 
S. 21). Für Hans Weiß ist es diese Kombination aus Angewiesenheit 
und nötiger sozialer Eingebundenheit sowie dem Bedürfnis und 
Streben nach Anerkennung, die den Menschen vulnerabel macht; 
und dies unhintergehbar (Weiß, 2020; 2024). Diese Eingebunden­
heit verweist direkt auf eine triadische Figuration: Eine Person er­
kennt die Vulnerabilität einer anderen grundsätzlich und universell 
an (dyadisch) und dies in konkreten und praktischen Situationen 
stets auch in einem realen Referenzrahmen (triadisch). So wird die 
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Vulnerabilität des einen durch den anderen in dessen Kontext an­
erkannt. Dieser Kontext wiederum ist unabdingbar gesellschaftlich 
hervorgebracht, institutionell gefasst und die anerkennende Person 
ist als Vertretung dieses Kontextes aufzufassen.

Konkretisierungen der pädagogischen Stellvertretung

Stellvertretung als triadische Figur vermittelt demnach zwischen in­
dividuellen Ansprüchen und Ansprüchen eines Referenzkontextes 
(Sofsky, 1994; Kühn & Gruber, 2016). Dieser Kontext führt in der 
pädagogischen Stellvertretung zu mindestens zweifachen Komplexi­
tätssteigerung (Schreier, 2025, S. 54ff.). Die erste Erweiterung stellt 
ein Aspekt der Diffusität dar. Die Stellvertretung findet weiterhin 
durch eine Einzelperson – den Zweiten – statt. Dieser bleibt als 
Individuum unbestritten bestehen. Der Erste oder der Dritte kann 
jedoch zu einer diffusen Einheit werden (z.B. Gesellschaft, Bildungs­
system, Staat) und somit den annähernd greifbaren Subjektstatus 
verlassen. Dabei verbleibt einer von beiden in der Regel als Indivi­
duum bestehen, der gegenüber dem Diffusen vertreten wird oder 
dem gegenüber das Diffuse dargelegt wird. Die zweite Erweiterung 
ist die konkrete Hinzunahme der Zeitlichkeit. Die Stellvertretung 
findet in diesem Modus vor dem Hintergrund eines hypothetischen 
zukünftigen Status des Dritten statt – nämlich seinem eigenen Ers­
ten. Der zukünftige Mensch als Erster wird durch den Stellvertreter 
gegenüber seinem aktuellen Ich – dem Dritten – vertreten (Röhr, 
2002). Beispielhaft wird dies bei einer Lehrerin (als Zweite), die 
stellvertretend gegenüber ihrer Schülerin (als Dritte) agiert, und dies 
sowohl im Kontext der zukünftigen, durch die Lehrerin als wün­
schenswert oder realistisch angenommenen Schülerin als auch im 
Kontext gesellschaftlicher Anforderungen, erneut ausdifferenziert in 
Ansprüche an diese Schülern als aktuelle und zukünftige Bürgerin, 
an die Lehrerin als Repräsentantin des gesellschaftlich geformten 
Bildungssystems (als kumulierte Erste; einmal als imaginiertes Indi­
viduum, einmal als diffuse Einheit).

Solche Stellvertretungen stellen zusammenfassend komplexe Ge­
füge dar, die aufgrund von Verantwortung gegenüber dem Subjekt 
ergriffen werden, meist anthropologisch legitimiert sind und sich 
so in erzieherischen Verhältnissen wiederfinden (Schreier, 2025, 
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S. 31ff.; Zirfas, 2011). Der angedeutete Kontext jedoch entspringt 
meist institutionellen Zwangskonstellationen (Giesinger, 2019), sei 
es beispielsweise Schule, Jugendhilfe und Vollzug. Solche Konstella­
tionen erschweren eine genuine, pädagogische Stellvertretung, da die 
handelnden Subjekte nicht völlig freiwillig agieren.

Die Verletzlichkeit wird durch Stellvertretung daher zunächst par­
tikular verstärkt, bevor sie bearbeitet und integriert werden kann. 
Die nötige Offenheit, das Einlassen des betreffenden Individuums 
sowie die stete „paternalistische Versuchung“ (Stinkes, 2012, S. 321) 
zur Verstetigung weisen auf die nötige Sensibilität entsprechender 
Handlungen hin. „Vulnerability results from a situation in which an 
agent is both dependent on and exposed to another agent. To be 
vulnerable is to be exposed to the power of someone we depend 
on – physically, affectively, socially or economically. In this respect, 
vulnerability supposes the existence of a relationship of dependency 
between agents who have the power to act on one another, and po­
tentially, to harm one another” (Garrau & Laborde, 2015, S. 52; Herv. 
i.O.). Aus dieser Perspektive ergibt sich Vulnerabilität also aus einer 
schutzlosen Ausgesetztheit gegenüber dem Stellvertreter, der diesen 
Schutz erst selbst hervorbringen soll – bevor er sich selbst wieder 
zurückzieht. Kombiniert mit der derart verstärkten Angewiesenheit 
ergibt sich ein differenzierteres Bild von Vulneranz: Die betreffende 
Person kann die Stellvertretung akzeptieren und einfordern oder 
sich ihr widersetzen, sie verneinen oder aktiv gegen sie vorgehen.

Stellvertretung und Vulnerabilität stehen demzufolge in einem 
ambivalenten Verhältnis, da Vulnerabilität unabdingbar Stellvertre­
tung evoziert sowie diese zugleich einfordert und ablehnt. Diese 
Ambivalenz ist zwar nicht genuin für die Pädagogik bei Verhaltens­
störungen, sie erfährt im Kontext auffälligen Verhaltens und Erle­
bens jedoch eine Zuspitzung. Das Spannungsfeld wird demnach 
verstärkt, wenn es z.B. auf entsprechendes, unsicheres Bindungs­
verhalten und erlernte, maladaptive Interaktionsmuster und unan­
gemessene Coping-Mechanismen trifft. Aus dieser Perspektive ist 
vulnerantes Verhalten als ein Ausdruck der eigenen Vulnerabilität 
zu verstehen. Weiß spricht sich – Butler folgend – sodann für eine 
auf Reziprozität basierende Solidarität aus: „Im Erkennen und Aner­
kennen der eigenen Verwundbarkeit kann sich Stärke – insbesonde­
re gemeinsame, solidarisch getragene Stärke – entwickeln“ (Weiß, 
2024, S. 15). Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche können 

Auffallend verletzt!? Anregungen

295

https://doi.org/10.5771/9783495990759-287 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495990759-287
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


nicht immer auf solidarische soziale Netze hoffen. Sie erfahren die 
Angewiesenheit auf einen anderen Menschen tendenziell eher als 
eine Bedrohung, die sich aus ihren Erfahrungen ergibt. Es stellt sich 
als Herausforderung dar, die eigene und fremde Vulnerabilität zu 
erkennen, anzuerkennen und sie als steten Faktoren erzieherischen 
und auch unterrichtlichen Handelns zu begreifen. Die angedeutete 
Anerkennung zielt stets auf die Person selbst ab und schließt ihre 
Verhaltens- und Erlebensweisen mit ein, ohne diese grundsätzlich 
durch Anerkennung legitimieren zu können oder zu wollen. Eine 
solche Anerkennung kann als vulnerabilitätssensible Anerkennung 
bezeichnet werden und könnte ein Schlüsselmoment in der pädago­
gischen Arbeit darstellen.

Vulnerabilitätssensible Anerkennung

Die vulnerabilitätssensible Anerkennung vereint die subjektorien­
tierte Anerkennung in pädagogischen Verhältnissen, wie sie von 
Stojanov (2010; 2013) grundgelegt und Schreier (2025) unter Ver­
wendung von Aspekten der Stellvertretung für die Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen konkretisierte wurde sowie die von Flaßpöhler 
vorgeschlagene „Kontextsensitivität“ (2021, S. 138). Anerkannt wird 
somit eine Person in ihrer Individualität und ihrer Bildsamkeit (Sto­
janov), ihrer biografischen Entwicklung und ihrer aktuellen Situa­
tion (Schreier) sowie bezüglich des entstammenden Hintergrunds 
(Flaßpöhler). Ausgehend vom Individuum wird weder der Subjekt­
status überbetont und entkontextualisiert betrachtet (Borst, 2003) 
noch der Subjektstatus einer milieuspezifischen Genese und Macht­
strukturen untergeordnet (Micus-Loos, 2012). Vulnerabilität wird 
so bedingungslos anerkannt, ohne sich ihr auszuliefern. Sie wird 
anerkannt, ohne sie damit zu zementieren und als Verletzbarkeit zu 
propagieren.

Anerkennen ist so auch als ein „Verständnis geben“ und „(eigene) 
Erklärungen ermöglichen“ zu sehen. Die Anerkennung des Anderen 
ermöglicht die eigene Anerkennung der eigenen Vulnerabilität; vor­
auslaufende Bestätigung und Annahme ermöglicht erst die eigene 
Vergewisserung und Integration der Verletzlichkeit. Damit ist umris­
sen, dass die Erfahrung der eigenen Anerkennung nicht nur die 
Grundlage zur Anerkennung anderer darstellt (Felder & Ikäheimo, 
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2018), sondern auch die der eigenen. Gerade in (pädagogischen) 
Institutionen ist die Genese solcher Anerkennung jedoch gefährdet. 
Aufgrund ihrer “systemimmanenten Verletzungsmacht” (Oelkers & 
Gaßmöller in diesem Band) laufen sie Gefahr, diskriminierende und 
negierende Narrative zu reproduzieren und so Anerkennung zu ver­
weigern. Um zu verhindern, dass riskierte Beziehungen als „Medium 
von Verletzung” (Hoyer & Hoffmann in diesem Band) empfunden 
werden, „ist es eine besondere Aufgabe für Pädagoginnen und Päd­
agogen, dieser institutionell als Bias mitlaufenden Ausklammerung 
von Anerkennung der Person eine bewusste Anstrengung der Aner­
kennung der Person entgegenzusetzen“ (Schluß, 2013, S. 157).

3. Implikationen für die Praxis der Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen

Es bleibt zu betonen, dass die Thematisierung von Vulnerabilität 
folglich keine weitere Differenzkategorie im aktuellen Diskus dar­
stellt, unter deren Vorzeichen interindividuelle Unterschiede letzt­
lich entweder nivelliert (alle sind verletzlich) oder zur Eingruppie­
rung genutzt werden (als dichotome Einteilung in mehr/weniger 
vulnerabel). Und so gilt es, „den Vulnerabilitätsdiskurs in der Er­
ziehungswissenschaft nicht als einen bloßen (nächsten) Heterogeni­
tätsdiskurs zu führen, noch aber Vulnerabilität nur als Frage oder 
Phänomen ‚des‘ Allgemeinen auszulegen“ (siehe Balzer & Küper in 
diesem Band). Der vorliegende Band thematisiert daher Verletzlich­
keit, Vulnerabilität und Vulneranz aus interdisziplinärer Perspektive 
– und möchte so die angesprochenen Anstrengungen der pädago­
gischen Fachkräfte auch ethisch fundieren. Die einzelnen Beiträge 
liefern dabei grundlegende Auffassungen und Zusammenhänge ei­
nerseits und theoretische Präzisierungen andererseits. Diese umfas­
senden Gedanken können mit der Pädagogik bei Verhaltensstörun­
gen kritisch gelesen werden. Die Ergebnisse lassen sich wiederum in 
der folgenden, nicht abgeschlossenen Aufzählung von Implikationen 
für die Praxis der Pädagogik bei Verhaltensstörungen kondensieren 
und erschöpfen sich nicht in individuellen Aussagen, sondern sollten 
stets strukturelle Ursachen von Verletzlichkeit, Vulnerabilität und 
Vulneranz berücksichtigen (vgl. Leitner in diesem Band). Die ein­
zelnen Aspekte intendieren demnach die Reflexion, Adaption und 
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Legitimation der pädagogischen Praxis im Kontext vulnerabilitäts­
sensibler Anerkennung (vgl. Simon, 2012).

• Professionalisierung: Die Grundlagen der vulnerabilitätssensiblen 
Anerkennung werden bereits in der (universitären) Bildung und 
Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte gelegt. Es ist angemessen, 
diese in Theorie und praktischer Auseinandersetzung bereits in 
den grundständigen Studien- und Ausbildungsgängen einzufüh­
ren und kontinuierlichen zu festigen. Diese Basis wird sodann in 
der Praxis fortlaufend erweitert. Die Disziplin ist angehalten, dies 
anzubahnen, in Austausch mit den Nachbardisziplinen fundiert 
zu begleiten und womöglich eine „Anerkennung unter erschwer­
ten Bedingungen“ (Schreier, 2025, S. 237ff.) theoretisch zu umrei­
ßen und praktisch zu fassen.

• Selbstreflexion und professionelle Verantwortung: Fachkräfte müs­
sen ihre eigene Vulnerabilität und Vulneranz reflektieren, um pro­
fessionell und verantwortungsvoll handeln zu können. Regelmä­
ßige Supervision und kollegiale Beratung sind hierfür essenziell. 
Es gilt somit, diese Aspekte des pädagogischen Handelns verstärkt 
wahrzunehmen und die Verletzlichkeiten der Erwachsenen analog 
zu denen der Kinder und Jugendlichen anzuerkennen.

• Stigmatisierungssensible und inklusionsorientierte Praxis: Die Päd­
agogik bei Verhaltensstörungen muss institutionelle Routinen, tra­
dierte pädagogische Handlungsmuster, etablierte Methodiken und 
didaktische (Förder-)Ansätze sowie Machtverhältnisse kritisch re­
flektieren und auf eine inklusionsorientierte, stigmatisierungssen­
sible Praxis setzen. Entscheidungen sind somit auch auf Pseudo­
anwaltschaften (Silkenbeumer, 2013) und Selbsterhaltungstenden­
zen (Urban, 2022) hin zu überprüfen.

• Beziehungsgestaltung: Das Verstehen der subjektlogischen Zusam­
menhänge von Vulnerabilität und Vulneranz trägt dazu bei, 
Ausschluss- und Bestrafungstendenzen entgegenzuwirken und ei­
gene Vulnerabilitäten anzuerkennen. Pädagogische Beziehungen 
sind deshalb als Angebote zu gestalten, die kontinuierlich bezüg­
lich ihrer Eignung, Passung, Notwendigkeit und Förderlichkeit 
– auch vor dem persönlichen Hintergrund der Fachkraft – zu 
reflektieren sind.

• Mentalisieren, Zuhören und Sprachen finden: Die Fähigkeit zur 
Mentalisierung – also das Wahrnehmen und Reflektieren eigener 
und fremder innerer Zustände – ist zentral für eine machtkriti­
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sche, inklusive Sonderpädagogik. Die Stimmen vulnerabler Perso­
nen müssen tatsächlich gehört und ernst genommen werden, auch 
und gerade, weil die betroffenen Kinder und Jugendlichen Gefahr 
laufen, Betroffene einer epistemischen Ungerechtigkeit zu werden 
und zudem oft stark herausgefordert sind, eine Sprache für erleb­
te, aber auch selbst ausgeführte Verletzungen zu entwickeln.

• Sprache finden und engagiertes Artikulieren: Die Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen ist herausgefordert, sprachfähig zu werden. 
In Anlehnung an Liesen (2006, S. 11ff.) müssen eigene Erkenntnis­
se und Anliegen engagiert gegenüber der Klientel, der Öffentlich­
keit und auch innerhalb der Disziplin und Profession vertreten 
werden – wozu eine beidseitig adäquate Sprache und Ausdrucks­
form unerlässlich ist. Es kann angemessen sein, erstens Angebote 
des Ausdrucks und des Verständnisses von Vulnerabilität und 
Vulneranz anzubieten und zu erarbeiten, zweitens verständliche 
Vermittlungskonzepte zu Vulnerabilität zu entwerfen und drittens 
innerdisziplinäre Diskrepanzen durch stetigen Austausch einzu­
dämmen.

• Kooperation: Eine wertschätzende, ressourcenorientierte und in­
klusive Kooperation zwischen allen Beteiligten (Kinder, Erzie­
hungs- und Sorgeberechtigte, Fachkräfte, Institutionen) ist zen­
tral, um neue Vulneranzen zu vermeiden und bestehende abzu­
bauen. Kooperationen sind als daher als Bestandteil einer vulnera­
bilitätssensiblen Stellvertretung zu betrachten.

• Transitionssensibilität: Besonders in Übergangsphasen ist erhöh­
te Aufmerksamkeit für die Produktion neuer Vulneranzen und 
Stigmatisierungen notwendig. Transitionen sind daher behutsam 
anzuleiten, zu begleiten und abzuschließen.

• Gesellschaftskritische Dimension: Die Pädagogik bei Verhaltensstö­
rungen kann und muss sich auch als gesellschaftskritische Diszi­
plin verstehen, die strukturelle Ursachen von Verletzlichkeit the­
matisiert und nicht nur individuelle Symptome bearbeitet. Hierzu 
zählt auch ein besonderes Augenmerk auf die vermutlich erhöhte 
Anfälligkeit für religiöse und politische Radikalisierungen. Gesell­
schaftliche Entwicklungen und politische Vorhaben sind daher 
vor dem Aspekt der vulnerabilitätssensiblen Anerkennung kritisch 
gegenzulesen.
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Diese Aufzählung ist – das muss abschließend betont werden – nicht 
abgeschlossen, sondern soll als Zwischenfazit dem breiten Diskurs 
dienen.
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